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Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde

Merkblatt
Wechsel der Grundversicherung KVG


Im Verlauf des Monats Oktobers von jedem Kalenderjahr stellen Ihnen die Grundversicherungen KVG die Prämienmitteilungen für das kommende Jahr zu.
Die Grundversicherung KVG deckt die medizinische Grundversorgung ab und alle Krankenkassen KVG müssen in diesem Bereich von Gesetzes wegen dieselben Leistungen übernehmen. Der Wechsel zu einer günstigen Grundversicherung bedeutet also keine Einschränkung hinsichtlich der angebotenen Leistungen – stattdessen bezahlen Sie für die gleiche, inhaltliche Leistung allenfalls eine geringere, monatliche Prämie.
Unter diesem Link finden Sie die Übersicht über die wichtigsten Krankenversicherungen in Basel Stadt, und vor allem die kantonale Durchschnittsprämie für das laufende Jahr:
Übersicht Monatsprämien der Grundversicherung
Das bedeutet, dass im laufenden Jahr Grundversicherungsprämien bis zur Höhe dieser Durchschnittsprämie über die EL gedeckt sind. Falls die zugestellte Prämienmitteilung eine Prämie weit über der Durchschnittsprämie aufweist, sollte der Wechsel zu einer anderen Kasse vollzogen werden. Die Differenz zwischen realer Prämie und der kantonalen Durchschnittsprämie muss immer über das Taschengeld oder die Ersparnisse finanziert werden (wie auch alle Prämien für die Zusatzversicherungen VVG).
Bitte warten Sie die Prämienmitteilung ab – denn möglicherweise liegen sie wegen der Wahl eines alternativen Versicherungsmodelles (HMO, Hausarzt, Telemedizin) unter der kantonalen Durchschnittsprämie. Ein Wechsel ist dann nicht notwendig.

Ein Wechsel der Grundversicherung ist nicht möglich, wenn bei der bisherigen Grundversicherung Schulden vorhanden sind.

Ablauf Wechsel der Grundversicherung:
· Kündigen Sie die bestehende Grundversicherung. Das eingeschriebene Kündigungsschreiben muss spätestens am letzten Werktag des Monats November bei der Versicherung eintreffen.
· Holen Sie gleichzeitig eine Offerte (Prämienvergleichstool des Bundes: Prämienrechner 2026 – Priminfo) bei der gewünschten Grundversicherung ein und schliessen die den Vertrag ab. Wählen Sie dabei immer die Franchise von CHF 300.00 inkl. Unfall!
· Kündigungsbestätigung der bisherigen Grundversicherung und Aufnahmebestätigung der neuen Grundversicherung sollten Ihnen bis Ende des Jahres vorliegen.
· Reichen Sie die neue Krankenkassenpolice der EL ein und informieren Sie gegebenenfalls die Hausärztin oder den Hausarzt und das Pflegeheim über den Wechsel.

Achtung kündigen Sie nicht unabsichtlich auch Zusatzversicherungen:
Es muss zwischen der obligatorischen Grundversicherung (KVG) und den freiwilligen Zusatzversicherungen (VVG) unterschieden werden. Die Grundversicherung und die Zusatzversicherungen können auch bei unterschiedlichen Krankenversicherungen abgeschlossen sein. 
Sie können die Grundversicherung unabhängig von der Zusatzversicherung jedes Jahr wechseln. Die Zusatzversicherungen, die Sie beibehalten möchten, können Sie jedoch nicht zu einem anderen Versicherer wechseln (das ist bei fortgeschrittenem Alter und bestehender Erkrankung nicht mehr möglich)
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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